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SIPO S 140 Abs. 2

S 140 Abs' 2 SIPO gebietet die Bestellung eines Pflicht-

u".t"iOlg"o auch im Vollstreckungsverfahren, wenn die-

ses besondere Schwierigkeiten in rechtlicher oder tat'

sächlicher Hinsicht aufweist (Red).

LG Halle, Bescht. v.19.9.2A22*3 Qs 104/22

(AG Halle [Saale])

I. Gegen den Verurteilten wurde mit Urteil des AG "' wegen

vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen eine- Ge:arn:frei:

heitsstrafe van neun Monaten verhängt, deren Vollstreckung

zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährungszeit wurde

auf drei fui,r" i"rtg"se tzl. Dasurteil ist . . . rechtskräftig-

Nachdem der Verurteilte erneut :Tryttig 
geworden und

deshalb ... wegen ... vorsätzliche[r] Körperverletzung und

wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge zu einer Gesamtfieiheitsstrafe von einem Jahr

inO ninf ftAo"uten, deren Vollstreckung wiederum zur Bewäh-

mng ausgesetzt wurde, verurteilt worden -*'T:tilfffi f;AG ,,. . die Bewährungszeit um ein Jahr und sec

,insgesamt vier Jahre und sechs Monate'

... fDer]Verurteilte lbeging danachf ein fahrlässiges Fahren

ohne Fahrerlaubnis unJ wurde ... zu einer Geldstrafe "'
verurteilt. ...
. .. lDie] ltA . . . fbeantragLel, die Strafaussetzung im Hinblick

auf die erneute Straffiilligkeit '.. zu widemrfen' "'
Das AG ... hörte den Verurteilten ... zum beantragten Wider-

ruf der Strafaussetzung zur Bewährung an-
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Daraufhin beantragte der Verurteilte .;. , ihrn seiuen Ver.
teidiger analog {i 140 Abs. 2 SIPO als Pflichrverteidiger
beizuordnen.

... lDasl AG ... [r,res] den Antrag auf Bestellung eines
Pflichtveneidigers zurück. Zur Begründung venvies es darauf,

dass hier der Bewährungswidemrf in Bezug auf eine Gesarnt-

freiheitsstrafe von neun Monaten drohe, die sogar deutlich
unter der Grenze von einem Jahr einer zu erwartenden Frei-

heitsstrafe liege, ab der im Erkenntnisverfahren in der Regel

ein Pflichtverteidiger zu bestellen sei. Auch die Sach- und

Rechtslage sei nicht als so schwierig zu qualifizieren, dass

ausnahmsweise die Mitwirkung einÄ Verteidigers als not-
wendig anzusehen sei, da die Prüfung eines etwaigen Wider-
rufs allein nach den Voraussefzungen des $ 56f SIGB erfolge
und nicht so schwierig sei, dass der Verurteilte seine Rechte

selbst nicht wahmehmen könne.

Gegen diesen Beschluss .. . legte der Verurteilte . . . sofortige
Beschwerde ein. .. .

U. Die fristgerecht eingelegte sofortige Beschwerde des Ver-
urteilten ist gem. $$ 142 Abs. 7 S. l, 3l I StPO zulässig und

hat auch in der Sache Erfolg.
In einem Strafuollstreckungsverfahren liegt entsprechend

$ 140 Abs. 2 SIPO ein Fall der notwendigen Verteidigung
vor, wenn die Schwere des Vollstreckungsfalls für den Ver-
urteilten, besondere Schwierigkeiten der Sach- und Rechts-

lage im Vollstreckungsverfahren oder die Unfühigkeit des

Verurteilten, seine Rechte sachgemäß wahrannehmen, dies
gebieten (vgl. Meyer-GojhnerlSchmitt,StPO, 64. Aufl., g 140

Rx 33, Krufczyk, in: Beck'scher Online-Kommentar anr
srPo, 44. Edition l..l -2022, $ 140 Rn 5l; oLC celle, Beschl.
v.3.12.2O19 * 2 Ws 352119-2 Ws 355/19 Rn 12; OLG
Koblenz, Beschl. v.25.3.2019 - 2 Ws 156/19 Rn 4. jeweils
zitiert nach juris). Dabei sind die Voraussetzungen ein-
schränkrnd auszulegen, da im Vollstreckungsverfahren
grundsätzlich in deutlich geringerem Maße als im Erkennt-
nisverfahren ein Bedürfnis für die Mitwirkung eines Vertei-
digers besteht, da Tatschwere und Rechtsfolgen bereits fest-

slehen (MeyerGofrnerlschnitt a.a.O., Ol-C Cette a.a.O.,

OLG Koblenza.a.O., s.a. BVerfG, Nichtannahmebeschl. v.
2.5.2002 - 2lvR 613/02 Rn I l, zirierr nach juris).
Nach diesen Maßstäben liegt hier'zwar nicht allein deswegen
ein Fall der notwendigen-Verteidigung vor, weil sich äas
Verfahren über den BewährungswiJenuf auf eine Freiheits-
strafe von neun Monaten tezieht. Bei der Entscheidung, ob
wegen der Schwere des Vollstreckungsfalles ein Pflichlver-
teidiger beizuordnen ist, hat die DauJr der nach einem Be-
währungswiderruf zu vollstreckenden Strafe außer Betracht
zu bleiben (OLG Zweibrücken, Beschl. v. 22. I 1.202 t - I Ws
278/2 I Rn 7 m.w.N., zitiert nach juris). Selbst im Erkennt-
nisverflahren gilt im übrigen in der Regel elst eine Straf-
erwartung von einem Jahr Freiheitsstrafe als ausreichend
schwere Rechtsfolge, um für sich genommen die Beiordnung
eines Verteidigers zu erfordern: (v gl. M eyer-Goltn er I Schmit t
a.a.O. Rn 23).

Maßgeblich ist hier viehnelu, ob die vollstreckungsrechtliche
Lage schwierig ist. Das ist dann der Fall, wenn das Widemrfs-

und Beschwerdeverfahren in tatsächlicher und rechtlicher Hin-
sicht Fragen aufwirft, die Aktenkenntnis erfordern oder über

die re gel rnäßig auftretenden Pr'oblenre hinausgehen (Branden-

burgisches OIG, Beschl. v. l7.l l.20Zl - I Ws 123/21 (8)

Rn 4; KG Berlin, Beschl. v. 14.9.2005 - I AR 951/05 - 5 Ws

399/05 Rn 8; jeweils zitierr nach juris). Davon gehr die Kam-

mer hier allerdings aus. Zu beachten ist, dads nach dem Antrag
der StA der Widemrf der Stralaussetzung auf die Begehung

eines nicht einschlägigen, fahdässig und * vor Verlängerung
der Bewährungszeit - nur wenige Tage vor Ablauf der ur-
sprünglichen Bewährungszeit begangenen Bagatelldelikts ge-

stützt werden soll. Dabei führte die erste Nachverurteilung
wegen einer nur drei Tage nach der auveitinstanzlichen Bewäh-

rungsverurteilung begangenen einschlägigen Tat, nämlich ei-
ner vorsätzlichen Körperverletzung, sowie eines weiteren, nur

wenige Wochen später begangenen Verbrechens nur zu einer
Verlängerung der Bewährungszeit. lnwieweit das der jetzigen

Nachverurteilung zugrunde liegende Delikt denkbar geri ngen

Gewichts - allein oder unter Berücksichtigung der der ersten

rechtskräftigen Nachverurteilung zugrunde liegenden Delikte -
geeignet ist, die Ausgangsprognose in Frage zu stellen, und

auch, inwieweit bei der Prognose,wie von der StÄin den Raum

gestellt, die bisher noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen

weiteren gegen den Verurteilten geführten Strafverfahren Be-

rücksichtigung finden dürfen, ist eine Frage, die über das

hinausgeht, was in Verfahren wegen eines möglichen Bewäh-

rungswidemrfs nach g 56f StGB regelmäßig zu prüfen ist. Es

handelt sich um eine in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht
schwierige Frage, die Aktenkenntnis zum zeitlichen Ablauf der

Ereignisse und juristisches Fachwissen voraussetzt, das der
Verurteilte nicht hat.

Mitgetei lt von Rechtsanu,al t Jan-Robert Funck,

Braunschv'eig
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